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Datenschutzerklärung 2025 

 

Information zu den Datenverarbeitungen im Rahmen des einheitlichen allgemeinen Auf-

nahmeverfahrens des „Verbund Aufnahmeverfahren 2025“ für Lehramtsstudien 

Den am „Verbund Aufnahmeverfahren 2025“ teilnehmenden Bildungseinrichtungen1 ist der 

Schutz personenbezogener Daten ein besonderes Anliegen und wir behandeln alle 

verarbeiteten personenbezogenen Daten vertraulich und unter Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen.  

Diese Datenschutzerklärung soll Sie gem Art 12, 13 und 14 DSGVO über Zweck, Rechts-

grundlage und über Ihre Rechte iZm der Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Rahmen des allgemeinen Aufnahmeverfahrens für Lehramtsstudien informieren. 

 

Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit: 

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher iSd Art 4 Z 7 DSGVO für die Verarbeitung zum Zwecke 

der Abwicklung des Aufnahmeverfahrens ist die jeweilige Bildungseinrichtung für die 

Datenverarbeitungen jener Studienwerber:innen, die bei der jeweiligen Bildungsein-

richtung ein Lehramtsstudium aufnehmen (Studienort) und den computerbasierten 

Zulassungstest (Modul B) und/oder das Face-to-Face-Assessment (Modul C) ablegen 

möchten (Prüfungsort). 

Für die Verarbeitung zum Zweck der Verbesserung des allgemeinen Aufnahmeverfahrens 

für Lehramtsstudien und im Rahmen weiterer in diesem Zusammenhang durchgeführter 

wissenschaftlicher Projekte für die Evaluierung und inhaltliche Weiterentwicklung des 

allgemeinen Aufnahmeverfahrens, begleitende Längsschnittstudien und weitere relevante 

Fragestellungen zur Lehrer:innenbildung und Studierendenselektion sind die jeweils 

konkret teilnehmenden Institutionen des Verbunds Aufnahmeverfahren 2025 (gemeinsam) 

Verantwortliche.  

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen: 

1. Abwicklung des allgemeinen Aufnahmeverfahrens: 

Die Verarbeitung Ihrer im Zuge der Registrierung bekanntgebenden 

Anmeldungsdaten (Geschlecht, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, 

Erstsprache, Absolvierter Schultyp, [Geplantes] Maturadatum, Matrikelnummer [falls 

vorhanden], Land, PLZ, Ort, Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse, Bedarf adaptierter 

Prüfungsmodus aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung, Studien-

ort, Studium), Zahlungsbestätigungsdaten (Name, Kostenbeitrag) sowie Ihrer 

Prüfungsdaten und statistischen Daten erfolgt zum Zweck der Abwicklung des allge-

meinen Aufnahmeverfahrens aufgrund des Art 6 Abs 1 lit c DSGVO iVm § 65a UG 

2002 bzw § 52e HG und den jeweiligen Verordnungen der Bildungseinrichtungen 

 
1 Universität Klagenfurt, Universität Graz, Pädagogische Hochschule Kärnten, Pädagogische Hochschule Steiermark, 
Pädagogische Hochschule Tirol, Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Private Pädagogische Hochschule 
Augustinum, Private Pädagogische Hochschule Burgenland, Technische Universität Graz, Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz, Universität Mozarteum Salzburg.   
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zur Durchführung des allgemeinen Aufnahmeverfahrens für Lehramtsstudien und 

Studien für Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen 

(vgl. z.B.: Verordnung des Rektorats für das Aufnahmeverfahren Bachelorstudium 

Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung für das Studienjahr 2025/26, Mitteilungs-

blatt der Universität Graz vom 15.01.2025, Stück 14.a, 36. Sondernummer).  

 

2. Statistische Erhebung anlässlich der Anmeldung: 

Bei Studien mit einem Eignungs- oder Aufnahmeverfahren haben die post-

sekundären Bildungseinrichtungen gem § 27 Abs 4 UHBSV die Erhebung (UHStat 1) 

bereits im Zuge der erstmaligen verbindlichen Anmeldung zu einem Eignungs- oder 

Aufnahmeverfahren durchzuführen. Demnach werden gem Art 6 Abs 1 lit c DSGVO 

iVm § 18 Abs 6 und 7 BilDokG 2020, § 141 Abs 3 UG, § 26, § 27 Abs 4 UHBSV 

folgende Daten bei der anmeldenden Person direkt im Rahmen der Anmeldung 

erhoben: 

- Geburtsstaat 

- Angaben zu den Erziehungsberechtigten (Geburtsjahr, Geburtsstaat, Staat 

der höchsten Ausbildung; höchster Abschluss)  

 

Zusätzlich werden gem Art 14 DSGVO beim Datenverbund/BZR die bereichs-

spezifischen Personenkennzeichen (bPK-BF, bPK-AS), jeweils in verschlüsselter Form, 

unter Eingabe personenbezogenen Daten (Matrikelnummer oder Geburtsdatum, 

Geschlecht, Nachname und Vorname) abgefragt. Können via Datenverbund/BRZ 

keine vbPKs ermittelt werden, wird von der Statistik Austria mit Geburtsdatum, 

Geschlecht, Nachname, Vorname und Adresse ein Ersatzkennzeichen abgefragt.  

Dies geschieht aufgrund der Verpflichtung zur statischen Erhebung bei Studien mit 

einem Eignungs- oder Aufnahmeverfahren gem Art 6 Abs 1 lit c DSGVO iVm § 18 

Abs 6 Z 1 und 7 iVm BilDokG 2020, § 141 Abs 3 UG, § 27 Abs 4 UHBSV. 

 

Weiters werden gem § 27 Abs 4 UHBSV zusätzlich folgende Merkmale direkt 

erhoben:   

- Geschlecht 

- Geburtsdatum 

- Staatsangehörigkeit 

- Art der Hochschulzugangsberechtigung 

Die gemäß § 27 Abs 4 UHSBV erforderliche Studienkennung des angestrebten 

Studiums wird nicht bei der anmeldenden Person direkt abgefragt/erhoben, sondern 

deren Bildung erfolgt im Hintergrund aus der Kombination verschiedener Angaben 

(= Studium und Studienort).  

 

3. Wissenschaftliche Zwecke: 

Darüber hinaus verarbeiten wir zum Zweck der Verbesserung des allgemeinen Auf-

nahmeverfahrens für Lehramtsstudien und im Rahmen weiterer in diesem Zu-

sammenhang durchgeführter wissenschaftlicher Projekte für die Evaluierung und 

inhaltliche Weiterentwicklung des Aufnahmeverfahrens, begleitende Längsschnitt-

studien und weitere relevante Fragestellungen zur Lehrer:innenbildung und 

Studierendenselektion aufgrund Ihrer uns erteilten Einwilligung. 
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Automatisierte Entscheidungsfindung:  

Der computerbasierte Zulassungstest des allgemeinen Aufnahmeverfahrens basiert auf 

einer wissenschaftlich und praktisch fundierten, standardisierten Computertestung. Der 

Schwerpunkt liegt darin, die vorhandenen kognitiven, emotionalen und persönlichen sowie 

sprachlichen Ressourcen und Kompetenzen der Studienwerber:innen in Hinblick auf das 

Lehramtsstudium und das Anforderungsprofil für den Beruf der Pädagog:innen zu 

überprüfen (vgl. dazu § 7 Verordnung des Rektorats für das Aufnahmeverfahren 

Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung für das Studienjahr 2025/26, 

Mitteilungsblatt der Universität Graz vom 15.01.2025, Stück 14.a, 36. Sondernummer).  

Die einzelnen Testbereiche (sprachliche, kognitive, emotionale und persönliche Ressourcen) 

werden mittels offener und Multiple-Choice-Fragestellungen abgefragt, wobei in jedem 

Testbereich ein Mindestwert erreicht werden muss, der sicherstellen soll, dass in allen 

leistungsrelevanten Bereichen eine entsprechende Passung bzw. Voraussetzung gegeben 

ist. Die Entscheidung hinsichtlich der Eignung erfolgt automatisiert auf Basis der 

Kombination der Ergebnisse der einzelnen Tests. Der Mindestwert beträgt für die Bereiche 

„sprachliche Ressourcen“ und „kognitive Ressourcen“ jeweils 15 Punkte und für den Bereich 

„emotionale und persönliche Ressourcen“ 20 Punkte. Um das Verfahren zu bestehen, 

müssen in allen Testbereichen die Mindestwerte erreicht werden. Im Falle von Störungen 

oder Auffälligkeiten wird der Test manuell überprüft bzw. ausgewertet. 

 

Übermittlung der Daten: 

Die Universität Graz stellt das Aufnahmeverfahren für alle Partnerinstitutionen bereit und 

wickelt dieses ab. Sohin werden die oben genannten Daten von der Universität Graz als 

Auftragsverarbeiter zum Zweck der Abwicklung des Aufnahmeverfahrens im Rahmen des 

Verbunds Aufnahmeverfahren 2025 an die jeweilige Bildungseinrichtung (datenschutz-

rechtlich Verantwortlicher) übermittelt, bei der Sie ein Lehramtsstudium (Studienort) 

aufnehmen bzw. den computerbasierten Zulassungstest oder das Face-to-Face Assessment 

(Prüfungsort) ablegen möchten.  

Im Rahmen der statistischen Erhebung anlässlich der Anmeldung kommt es zur Über-

mittlung der Daten gem UHStat1 und der zusätzlichen Merkmale gem § 27 Abs 4 UHBSV an 

die Statistik Austria.  

 

Speicherdauer: 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange als dies für die Abwicklung des 

allgemeinen Aufnahmeverfahrens notwendig ist, sohin bis Ende März des Folgejahres. 

Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten nur, wenn dafür gesetzliche Aufbewahrungsfristen 

bestehen oder Verjährungsfristen betreffend potentieller Rechtsansprüche offen sind.  

Bei Einwilligung der Datennutzung zu wissenschaftlichen Zwecken: Daten, die wir von Ihnen 

aufgrund einer Einwilligung verarbeiten, bleiben bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung 

gespeichert. Darüber hinaus werden nur Ihre unbedingt notwendigen personenbezogenen 

Daten zum Zwecke des Nachweises Ihrer Einwilligung bzw. Ihres Widerrufs für die Dauer von 

3 Jahren ab Widerruf gespeichert. 
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Ihre Rechte:  

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verfügen Sie 

jederzeit über die folgenden Rechte, welche bei der Universität Graz, Zentrum für 

Pädagog:innenbildung, Universitätsplatz 3/I, 8010 Graz, Mail: zulassunglehramt@uni-graz.at 

oder der jeweils für Sie verantwortlichen Bildungseinrichtung geltend gemacht werden 

können:  

- Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art 15 

DSGVO),  

- Recht auf Berichtigung (Art 16 DSGVO) oder Löschung (Art 17 DSGVO) oder auf   

- Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO),  

- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO),  

- Recht auf Widerspruch (Art 21 DSGVO),  

- Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art 7 Abs 3 DSGVO), wodurch die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.  

 

Darüber hinaus besteht das  

- Recht auf Beschwerde (Art 77 DSGVO),  

welches bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, 

Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at als zuständige Aufsichtsbehörde 

einzubringen wäre.  

 

Unsere Kontaktdaten:  

Unsere Kontaktdaten lauten: Universität Graz, Zentrum für Pädagog:innenbildung, 

Universitätsplatz 3/I, 8010 Graz, Mail: zulassunglehramt@uni-graz.at. 

Die Datenschutzbeauftragten der einzelnen Verantwortlichen erreichen Sie unter: 

Universität Klagenfurt: dsb@aau.at 

Universität Graz: dsba@uni-graz.at   

Pädagogische Hochschule Kärnten: martin.hohenwarter@ph-kaernten.ac.at  

Pädagogische Hochschule Steiermark: datenschutz@phst.at 

Pädagogische Hochschule Tirol: datenschutz@ph-tirol.ac.at 

Pädagogische Hochschule Vorarlberg: datenschutz@ph-vorarlberg.ac.at  

Private Pädagogische Hochschule Augustinum: datenschutz@pph-augustinum.at 

Private Pädagogische Hochschule Burgenland: datenschutz@ph-burgenland.at 

Technische Universität Graz: datenschutz@tugraz.at   

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz: datenschutz@kug.ac.at  

Universität Mozarteum Salzburg: datenschutz@moz.ac.at   

mailto:zulassunglehramt@uni-graz.at
mailto:dsb@dsb.gv.at
mailto:zulassunglehramt@uni-graz.at
mailto:dsb@aau.at
mailto:dsba@uni-graz.at
mailto:martin.hohenwarter@ph-kaernten.ac.at
mailto:datenschutz@phst.at
mailto:datenschutz@ph-tirol.ac.at
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,fcvgpuejwvbBrj/xqtctndgti0ce0cv');
mailto:datenschutz@pph-augustinum.at
mailto:office@ph-burgenland.at
mailto:datenschutzbeauftragter@tugraz.at
mailto:datenschutz@kug.ac.at
mailto:datenschutz@moz.ac.at


Datenschutzerklärung „Verbund Aufnahmeverfahren“ Stand: 19.02.2025 

Seite 5 von 6 

 

Erweiterung zur Datenschutzerklärung „Verbund Aufnahmeverfahren“ 

 

Informationen zur Datenverarbeitung bei Nutzung der Webseite www.zulassunglehramt.at 

A) Aufruf der Webseite  

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei Aufruf der Webseite, speichern die Webserver der Uni Graz temporär jeden Zugriff in 

einer Protokolldatei. Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatisierten Löschung 

gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

• Name und URL der abgerufenen Daten 

• Übertragene Datenmenge 

• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 

• Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 

• Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt 

• Name Ihres Internet-Zugangs-Providers 

 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite (Verbindungs-

aufbau), die Systemsicherheit und die technische Administration der Netzinfrastruktur zu 

gewährleisten. Zudem dient die Verarbeitung der Optimierung des Internetangebotes. Die 

IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur ausgewertet. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der oben genannten Daten erfolgt dabei insbesondere auf Grund des 

bestehenden überwiegenden berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) der 

Kooperationspartner:innen an der Gewährleistung der Systemsicherheit, der technischen 

Administration der Netzinfrastruktur sowie der Optimierung des Internetangebotes zur 

Erfüllung universitärer Aufgaben unter Berücksichtigung der leitenden Grundsätze für die 

Universitäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (vgl §§ 2 und 3 UG).  

 

B) Kontaktformular 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Wenn Sie Kontakt per Kontaktformular aufnehmen, werden jene der von Ihnen selbst ange-

gebenen Daten verarbeitet, die zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage benötigt 

werden. Dabei handelt es sich um: 

• Vor- und Zuname 

• E-Mail-Adresse 

• Bildungseinrichtung 

• Studium 
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• Geschlecht (nicht verpflichtend) 

• Telefon (nicht verpflichtend) 

• Inhaltsdaten der Nachricht 

Übermittlung:  

Diese Daten werden jeweils direkt an die von Ihnen selbständig ausgewählte Bildungsein-

richtung übermittelt.  

 


